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1. Übersicht 

1.1. Zusammenfassung 

Dringliche Motion 2020/226 
Am 14. Mai 2020 reichte Landrat Adil Koller die Motion 2020/226 «Geschäftsmieten während 
Corona-Krise: Dreidrittels-Kompromiss» ein. Der Landrat hat diese am gleichen Tag an den Regie-
rungsrat überwiesen, für dringlich erklärt und die Bearbeitungsfrist auf 1 Monat bis am 14. Juni 
2020 verkürzt. Mit der Motion wird der Regierungsrat beauftragt, innert Monatsfrist gemeinsam mit 
den Partnerorganisationen im Bereich der Geschäftsmieten eine Lösung für die von der Corona-
Krise betroffenen Unternehmen im Kanton Basel-Landschaft auszuarbeiten. Das freiwillige 
Dreidrittels-Modell des Kantons Basel-Stadt soll dabei als Richtschnur dienen. Die bereits geleiste-
ten Soforthilfen sollen in die Überlegungen zu allfälligen Beiträgen des Kantons Basel-Landschaft 
mit einbezogen werden. 

Vorgehen und Zeitplan 

Gemäss § 33 des Finanzhaushaltsgesetzes setzt jede Ausgabe nebst einem Budgetkredit und ei-
ner Ausgabenbewilligung auch eine Rechtsgrundlage voraus. Daher unterbreitet der Regierungsrat 
dem Landrat hiermit eine Gesetzesvorlage. Für eine Gesetzesvorlage schreibt § 34 der Verfas-
sung des Kantons Basel-Landschaft die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens vor. Der 
Regierungsrat hat am 10. Juni 2020 ein auf 5 Wochen verkürztes Verfahren gestartet, das bis 15. 
Juli 2020 dauert.  

Die in der dringlichen Motion gesetzte Monatsfrist ist zu kurz, um dem Landrat bis zum 14. Juni 
2020 einen beschlussfähigen Gesetzesentwurf zu unterbreiten. Der Regierungsrat beantragt des-
halb eine Fristerstreckung bis am 27. August 2020. Dies ermöglicht es, dass die Finanzkommis-
sion den definitiven Gesetzestext an der ersten Sitzung nach den Sommerferien am 19. August 
2020 beraten kann. Der Landrat kann somit am 27. August 2020 oder am 10. September darüber 
beschliessen und das Gesetz dringlich per 1. Oktober 2020 in Kraft setzen. 

Lösungsvorschlag 

Der vorliegende Vorschlag für kantonale Unterstützungsbeiträge an Geschäftsmieten während der 
Covid-19-Krise sieht  vor, dass sich Mieter und Vermieter vorgängig auf eine Mietzinsreduktion von 
einem Drittel der Netto-Miete einigen müssen. In diesem Fall übernimmt der Kanton Basel-Land-
schaft ebenfalls ein Drittel der geschuldeten Netto-Miete. Beitragsberechtigt sind Mieterinnen und 
Mieter von Geschäftsräumlichkeiten, die im Kanton Basel-Landschaft aufgrund eines Geschäftsbe-
triebs steuerpflichtig sind und als Unternehmen oder Selbständigerwerbende zum Bezug von Kurz-
arbeitsentschädigung oder Entschädigung bei Erwerbsausfall aufgrund von COVID-19 berechtigt 
waren. Da keine doppelten Unterstützungsbeiträge ausbezahlt werden sollen, werden bereits aus-
bezahlte Soforthilfe-Beiträge an die vorgesehenen Mietzinsbeiträge angerechnet.  

Da die Mietzinsbeiträge in erster Linie kleinen und mittleren Betrieben zugutekommen sollen, wird 
der Mietzinsbeitrag auf maximal 3ʹ000 Franken pro Monat beschränkt. Für selbständig erwerbende 
Mieterinnen und Mieter, welche ihren Geschäftsbetrieb zwar nicht schliessen mussten, aber weni-
ger Kundschaft hatten (sog. indirekt Betroffene) beläuft sich der kantonale Mietzinsbeitrag auf ma-
ximal CHF 1ʹ200 pro Monat. Die Unterstützungsbeiträge können für die Monate April, Mai und Juni 
beantragt werden. Insgesamt stellt der Kanton für die Mietzinsbeiträge Mittel in der Höhe von maxi-
mal 10 Millionen Franken zur Verfügung.  

Es ist denkbar, dass in den kommenden Monaten auf Bundesebene Massnahmen zur Senkung 
von Mietzinsen von Geschäftsräumlichkeiten beschlossen werden. In diesem Fall würde diese Ge-
setzesvorlage hinfällig, respektive hätten die Mieterinnen und Mieter die nach diesem Gesetz er-
haltenen Mietzinsbeiträge an den Kanton zurückzuerstatten. 
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Regierungsrat beantragt Ablehnung 

Der Regierungsrat steht dem Anliegen der Motion kritisch gegenüber und beantragt dem Landrat 
daher die Ablehnung des vorliegenden Gesetzesentwurfs. Dies aus den folgenden Gründen: 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat im Hinblick auf die ökonomischen Folgen 
der Corona-Krise rasch reagiert und am 24. März 2020 das Massnahmenpaket zur Unterstützung 
der Wirtschaft im Umfang von 100 Millionen Franken verabschiedet. Die darin enthaltene Sofort-
hilfe war bereits hauptsächlich auf die Mieten von Geschäftsräumlichkeiten ausgerichtet. Diese 
Gelder wurden rasch und unbürokratisch ausgerichtet, um es der Mieterschaft zu ermöglichen, ih-
ren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Vermieterschaft nachzukommen. Der Grossteil der 
Mieter (insbesondere KMU) würde also von den jetzt vorgesehenen zusätzlichen Beiträgen nicht 
zusätzlich profitieren. 

Dazu kommt, dass der administrative Aufwand für die Umsetzung des vorliegenden Gesetzesent-
wurfs deutlich höher ist, als es bei der Soforthilfe der Fall war. Der geringe Nutzen des Dreidrittel-
Vorschlags rechtfertigt die damit verbundenen Kosten nicht. 

Und zu guter Letzt hat auch die Wirtschaft ein Interesse daran, dass die Kantonsfinanzen wegen 
der Krise keinen nachhaltigen Schaden erleiden. Zusätzliche Mehrausgaben im Umfang von 10 
Millionen Franken würden zusammen mit den bereits ausgezahlten Soforthilfen mittelfristig zu ei-
ner noch höheren Verschuldung führen. 
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2. Bericht 

2.1. Ausgangslage 

2.1.1. Auftrag gemäss Motion 2020/226 

Am 14. Mai 2020 reichte Landrat Adil Koller die Motion 2020/226 «Geschäftsmieten während 
Corona-Krise: Dreidrittels-Kompromiss» ein. Der Landrat hat diese am 14. Mai 2020 mit 50:38 
Stimmen bei einer Enthaltung an den Regierungsrat überwiesen. Mit 56:29 Stimmen bei drei 
Enthaltungen wurde die Motion für dringlich erklärt und die Bearbeitungsfrist auf 1 Monat bis am 
14. Juni 2020 verkürzt. Die Motion hat den folgenden Wortlaut: 

Die Corona-Krise trifft viele kleinere und mittlere Betriebe wie Coiffure-Salons, Physiotherapie-
Praxen, Blumenläden, Cafés, Bars und Restaurants existenziell. Die Betriebe, welche von den 
bundesrätlichen Massnahmen direkt oder indirekt betroffen sind, erhalten einerseits Unterstützung 
in Form von Kurzarbeits-Möglichkeiten, Erwerbsersatz oder Krediten. Andererseits sind viele 
Unternehmen aufgrund der fehlenden Einnahmen nicht in der Lage, den verbleibenden fixen 
Kostenblock – die Mieten – zu stemmen. National- und Ständerat konnten sich in der 
Sondersession nicht auf eine Lösung im Bereich der Geschäftsmieten einigen. 

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=90efe3b3532f49d6b53eb0cd913cebe0-332&filename=Text_Motion&v=2&r=PDF&typ=pdf


 

LRV [wird durch System eingesetzt]  5/22 

Im Kanton Basel-Stadt haben sich der Basler Mieterinnen- und Mieterverband, der 
Hauseigentümerverband und der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft Beider Basel 
auf einen Dreidrittels-Kompromiss geeinigt. Er sieht vor, dass der Kanton ein Drittel der Mietkosten 
für in Not geratene Geschäfte für die Monate April, Mai und Juni bezahlt, sofern der Vermieter 
seinerseits auf ein Drittel der Miete verzichtet. Damit verbleibt beim Mieter nur noch ein Drittel der 
Mietkosten. Das Modell basiert auf einer freiwilligen Einigung zwischen Mieter/Vermieter und 
beinhaltet eine Mietobergrenze von 20'000 Franken monatlich. Der Grosse Rat hat den vom 
Regierungsrat beantragte Nachtragskredit bereits genehmigt. 

Im Kanton Basel-Landschaft besteht noch keine Lösung für dieses Thema. Zwar wurden hier rasch 
und effektiv Soforthilfen in Form von A-fonds-perdu-Beiträgen (7500 Fr.) für notleidende 
Unternehmen gesprochen. Trotzdem leiden viele Betriebe an dem für sie meist grössten 
Fixkosten-Block. 

Der Regierungsrat Basel-Landschaft wird beauftragt, innert Monatsfrist gemeinsam mit den 
Partnerorganisationen im Bereich der Geschäftsmieten eine Lösung für die von der Corona-
Krise betroffenen Unternehmen auszuarbeiten. Dabei soll das freiwillige Dreidrittels-Modell 
aus dem Kanton Basel-Stadt als Richtschnur dienen. Die bereits geleisteten Soforthilfen 
sollen in die Überlegungen zu allfälligen Beiträgen des Kantons mit einbezogen werden. 

2.1.2. COVID-19: Entwicklung und aktuelle Lage 

Erklärung der kantonalen Notlage am 15. März 2020 
Am 15. März 2020 erklärte der Regierungsrat eine Notlage im Sinne von § 3 des Gesetzes über 
den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basel-Landschaft (BZG BL, SGS 731) und 
ordnete für die Dauer vom 16. März 2020, 06.00 Uhr bis am 30. April 2020, 24.00 Uhr diverse 
Massnahmen an, die zu diesem Zeitpunkt über diejenigen des Bundes hinausgingen. 

Erklärung der ausserordentlichen Lage am 16. März 2020 auf Bundesebene 

Am 16. März 2020 erklärte der Bundesrat auf der Basis des Bundesgesetzes über die Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG, SR 818.10) eine ausser-or-
dentliche Lage und beschloss eine Änderung der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2). Er ordnete für das ganze 
Gebiet der Schweiz einschneidende Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der COVID-19-
Epidemie an, einen sog. Lock-Down.  

Diese Massnahmen traten am 17. März 2020 um 00.00 Uhr in Kraft und wurden als Massnahmen 
gegenüber der Bevölkerung, Organisationen und Institutionen (Art. 5-9 COVID-19-Verordnung 2) 
bis zum 19. April 2020 angeordnet. In Bezug auf die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung 
gelten die Anordnungen gemäss Art. 12 Abs. 3 so lange wie nötig, höchstens jedoch für die Dauer 
von 6 Monaten ab Inkrafttreten am 13. März 2020. Seither änderte und ergänzte der Bundesrat die 
COVID-19-Verordnung 2 immer wieder.  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsste diese nationale Harmonisierung auf 
der Basis der ausserordentlichen Lage ausdrücklich. Er hob infolgedessen am 17. März 2020 sei-
nen zwei Tage vorher gefassten Beschluss mit den dem Bund widersprechenden Anordnungen 
wieder auf und erklärte das Fortdauern der kantonalen Notlage im Sinne von § 3 BZG BL für so 
lange wie nötig, höchstens jedoch für die Dauer von 6 Monaten ab diesem Beschluss, also längs-
tens bis am 17. September 2020 24.00 Uhr.  

Am 8. April 2020 verlängerte der Bundesrat die damals geltenden Massnahmen bis zum 26. April 
2020 und stellte ab dann schrittweise Lockerungen der bestehenden Einschränkungen in Aussicht. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit verlängerte der Regierungsrat am 17. April 2020 die am 17. 
März 2020 angeordneten kantonalen Massnahmen ebenfalls. In Bezug auf die kantonale Notlage 
wurde beschlossen, dass diese längstens so lange wie die vom Bundesrat angeordnete ausseror-
dentliche Lage gelte.  
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Lockerung der Massnahmen und Aufhebung der ausserordentlichen Lage auf Bundesebene 

Der Bundesrat stuft die Situation in der Schweiz aktuell immer noch als ausserordentliche Lage ge-
mäss Epidemiengesetz ein. Diese gilt noch bis zum 16. Juni. Die Notverordnungen gelten aber 
über diesen Zeitpunkt hinaus. Aufgrund der positiven Entwicklung der Fallzahlen hat er am 16. Ap-
ril 2020 bekannt gegeben und angeordnet, ab dem 27. April 2020 die Massnahmen zum Lock-
Down stufenweise zu lockern («Lock-Up»). Dabei wurde folgende Etappierung vorgesehen: 

Ab 27. April: Spitäler, Zahnärzte und weitere Praxen dürfen wieder alle Behandlungen vorneh-
men; 
Coiffeure, Massagepraxen und Kosmetikstudios, Baumärkte und Gartencenter öff-
nen; 
Beerdigungen sind nicht nur im engen Familienkreis wieder möglich. 

Ab 11. Mai: Öffnung der obligatorischen Schulen 
Öffnen aller Einkaufsläden und Märkte 
Öffnung der Museen und Bibliotheken. 

Ab 8. Juni: Öffnung der Mittel-, Berufs- und Hochschulen 
Öffnung der Zoos 
Lockerung des Versammlungsverbots. 

Aufgrund der weiterhin niedrigen Fallzahlen hat der Bundesrat zudem am 27. Mai 2020 weitere 
Öffnungsschritte beschlossen.  

Ab 30. Mai: Treffen von maximal 30 Personen.  

Ab 6. Juni: Veranstaltungen und Kundgebungen mit maximal 300 Personen 
Präsenzunterricht an Mittel-, Berufs- und Hochschulen 
Öffnung von: 
Theater und Kinos 
Zoos und botanische Gärten 
Schwimmbäder und Wellness 
Bergbahnen 
Campingplätze 
Freizeitbetriebe 
Grössere Gruppen in Restaurants 
Erotikdienstleistungen 
Trainings für alle Sportarten 
Diskotheken und Nachtclubs 
Ferienlager (maximal 300 Personen). 

Ab 15. Juni: Öffnung der Grenzen zu D, A, F. 

Aufhebung der kantonalen Notlage 
Nachdem die einschneidenden Massnahmen des Bundes Wirkung gezeigt und zu einem deutli-
chen Rückgang der Ansteckungszahlen und der Todesfälle in der Schweiz und insbesondere auch 
im Kanton Basel-Landschaft geführt haben, liess sich mit Blick auf den vom Bund anvisierten, wei-
teren Lockerungsschritt vom 6. Juni 2020 die Aufrechterhaltung der kantonalen Notlage nicht mehr 
vertreten.  

Deshalb hat der Regierungsrat am 26. Mai 2020 die Aufhebung der kantonalen Notlage und der 
Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus gemäss Regierungsratsbeschlüssen vom 
17. März 2020 und vom 17. April 2020 per 31. Mai 2020, 24.00 Uhr beschlossen.  
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2.1.3. Bisherige Massnahmen des Kantons zur Unterstützung der Wirtschaft 

Massnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise (Corona-Not-ver-
ordnungen I+II) 
Die Covid-19-Pandemie und die von den Behörden ergriffenen Massnahmen zu deren Ein-däm-
mung haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft hat rasch reagiert und am 24. März 2020 das Massnahmenpaket zur Unterstüt-
zung der Wirtschaft in der Corona-Krise im Umfang von 100 Millionen Franken verabschiedet 
(Corona-Notverordnung I). 

Mit diesem Paket wurden die weitreichenden Massnahmen des Bundes subsidiär und gezielt er-
gänzt. Es umfasst nicht rückzahlbare Soforthilfen für die von der Krise betroffenen Unternehmen, 
die Absicherung von Überbrückungskrediten von Banken an Unternehmen in Ergänzung zu den 
Kreditgarantien des Bundes sowie Unterstützungsbeiträge für Lehrbetriebe. 

Zudem hat der Regierungsrat beschlossen, im laufenden Jahr auf die Erhebung von Verzugszin-
sen auf Staatssteuern zu verzichten. Die damit verbundenen Einnahmenausfälle belaufen sich auf 
rund 13 Millionen Franken (Corona-Notverordnung II). 

Der Landrat hat die Corona-Notverordnung I betreffend finanzielle Massnahmen zur Unterstützung 
der Baselbieter Unternehmen und die Corona-Notverordnung II über den befristeten Verzicht auf 
Verzugszinsen bei den Steuern am 2. April 2020 mit 73:0 Stimmen genehmigt (LRV 2020/153).  

Am 16. April 2020 hat der Bundesrat den Erwerbsersatz-Anspruch auf Härtefälle bei Selbständig-
erwerbenden, die nur indirekt von den behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie betroffen sind, ausgeweitet. In der Folge hat der Regierungsrat die Corona-Not-verord-
nung I am 21. April 2020 ergänzt: Indirekt betroffene Selbständigerwerbende, die gemäss der am 
16. April 2020 angepassten COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall des Bundesrates neu ebenfalls 
Anspruch auf Erwerbsersatz des Bundes hatten, konnten beim Kanton pauschal 3'000 Franken an 
nicht rückzahlbarer Soforthilfe beantragen. Der Landrat hat diese Änderung der Corona-Notverord-
nung I am 14. Mai 2020 mit 86:0 Stimmen genehmigt (LRV 2020/184). 

Inzwischen wurden für Soforthilfebeiträge gemäss Notverordnung I 39'074'250 Franken und für 
Beiträge an Lehrbetriebe1'249’650 Franken ausgeben. Nach Branchen aufgegliedert wurden über-
durchschnittlich viele Soforthilfe-Gesuche von Unternehmen aus den Bereichen «Handel mit Mo-
torfahrzeugen und Reparatur», «Gesundheit», «persönliche Dienstleistungen (hierzu gehören Coif-
feure, Kosmetikstudios etc.), «Gastronomie» und «Detailhandel» gestellt.  
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Für Garantien für Überbrückungskredite von Banken wurden keine Mittel benötigt. Der Bund hat 
sein Bürgschaftsprogamm von 20 auf 40 Milliarden Franken verdoppelt, so dass auf Kantonsebene 
keine Notwendigkeit von subsidiären kantonalen Kreditgarantien bestand. 

Am 20. Mai 2020 hat der Bundesrat entschieden, schrittweise aus den COVID-19-Massnahmen 
der Arbeitslosenversicherung auszusteigen. Die notrechtlich verordneten Massnahmen werden in 
Abstimmung mit den Lockerungsetappen zur Öffnung der Wirtschaft schrittweise aufgehoben. Da-
mit sind wichtige bundesrechtliche Anknüpfungspunkte der Corona-Notverordnung I des Regie-
rungsrats weggefallen. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat die Corona-Notverordnung I per 
Ende Mai 2020 aufgehoben. 

Die positive Entwicklung der COVID-19-Pandemie sowie die vom Bundesrat und auf kantonaler 
Ebene umgesetzten und angekündigten Lockerungen haben zusammen mit den getätigten priva-
ten und staatlichen Unterstützungsmassnahmen eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage be-
wirkt. Der Bedarf an Unterstützungsleistungen, die auf der Corona-Notverordnung I basieren, ist im 
Mai stark zurückgegangen, und es kann davon ausgegangen werden, dass Anspruchsberechtigte 
mit Bedarf an kantonaler Unterstützung diese erhalten haben. 

Massnahmen zur Sicherung und Unterstützung der Angebote der familienergänzenden Kin-
derbetreuung (Corona-Notverordnungen IIIa und IIIb)  
Aufgrund der Massnahmen des Bundesrats waren die Erziehungsberechtigten aufgerufen, ihre 
Kinder wenn möglich privat zu betreuen und die Kinderbetreuung nur unter bestimmten Voraus-
setzungen zu nutzen. In der Folge war festzustellen, dass die Bereitschaft der Eltern zur Kosten-
tragung nicht genutzter Betreuungsplätze schwand und die Zahl der Vertragskündigungen zu-
nahm; dies auch aufgrund von persönlichen Notlagen der Familien. Diese Einnahmenausfälle führ-
ten wiederum dazu, dass Betreuungseinrichtungen existenziell bedroht waren. 

Die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung ist im Kanton Basel-Landschaft im Wesentli-
chen Aufgabe der Gemeinden. Nach Prüfung verschiedener Varianten hat sich abgezeichnet, dass 
eine schnell umsetzbare individuelle Lösung durch jede einzelne Gemeinde nicht realistisch ist.  

Der Regierungsrat hat daher zur Sicherung der Kinderbetreuung gestützt auf Art. 5 Abs. 3 und 4 
der COVID-19-Verordnung 2 des Bundes und § 74 der Kantonsverfassung am 7. April 2020 zwei 
Notverordnungen verabschiedet gemäss denen der Kanton 80 Prozent der wegfallenden Eltern-
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beiträge finanziert. Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Notverordnung sollten in den 
Jahren 2021 bis 2023 aufgrund deren Zuständigkeit durch die Gemeinden refinanziert werden.  

Der Landrat hat die Notverordnungen IIIa und IIIb am 14. Mai 2020 mit 77:5 Stimmen bei 5 Enthal-
tungen genehmigt (LRV 2020/183). Der Landrat hat den Regierungsrat zudem beauftragt, die 
Kompensation der Ausfallentschädigung gemäss Corona-Notverordnung IIIb in ein reguläres Ge-
setzgebungsverfahren zu überführen, dem Landrat erneut zum Beschluss zu unterbreiten und die 
Gemeinden bei der Ausarbeitung dieser gesetzlichen Bestimmungen von Anfang an mit einzubin-
den. 

Inzwischen hat auch der Bundesrat an seiner Sitzung vom 20. Mai 2020 eine Verordnung zu die-
ser Thematik erlassen. Der Bund verpflichtet die Kantone, den privaten Institutionen der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung Finanzhilfen für Betreuungsbeiträge der Eltern zu gewähren, die 
ihnen in der Zeit vom 17. März 2020 bis 17. Juni 2020 entgangen sind.  

Die Ausfallentschädigung muss 100 Prozent der entgangenen Betreuungsbeiträge der Eltern de-
cken; Leistungen des Bundes zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus, insbesondere Kurzarbeitsentschädigungen, werden von der 
Ausfallentschädigung abgezogen. Der Bund übernimmt ein Drittel der Kosten der Kantone. Dafür 
hat das Bundesparlament einen Kredit von 65 Millionen Franken bewilligt. Die Notverordnung IIIa 
muss daher noch an die Vorgaben des Bundes angepasst werden.  

Unterstützung von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden 

Am 7. April 2020 hat der Regierungsrat Beschlüsse zur Umsetzung der COVID-Verordnung Kultur 
des Bundesrats gefasst. Für die Massnahmen im Kulturbereich stellt der Bundesrat finanzielle Mit-
tel im Umfang von 280 Millionen Franken zur Verfügung. Gemäss Verteilschlüssel des Bundes 
werden dem Kanton Basel-Landschaft 4,051 Millionen Franken zugesprochen. Dies unter der Vo-
raussetzung, dass der Kanton Mittel in derselben Höhe bereitstellt. Die Mittel werden für Ausfall-
entschädigungen und Darlehen für Kulturschaffende und Kulturunternehmen verwendet.  

Darin enthalten ist ein Betrag von 1,33 Millionen Franken an den Kanton Basel-Stadt zur Unterstüt-
zung der über die Kulturvertragspauschale subventionierten Institutionen. 

Übersicht über die Massnahmen im Kanton Basel-Landschaft 

Insgesamt hat der Kanton Basel-Landschaft für die oben erläuterten Massnahmen einen Betrag 
von knapp 120 Millionen Franken bereitgestellt. Für Soforthilfebeiträge gemäss Corona-Notverord-
nung I wurden in der Zwischenzeit 39'074'250 Franken (Stand: 9. Juni 2020) und für Beiträge an 
Lehrbetriebe 1'249’650 Franken (Stand: 29. Mai 2020) ausgegeben. 
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Massnahme Finanzieller Rah-
men (in TCHF) 

Bisher verwendet 
(in TCHF) 

Notverordnung betreffend finanzielle Massnahmen 
zur Unterstützung der Baselbieter Unternehmen 
(Corona-Notverordnung I) 

100’000 40’324 

Notverordnung über den befristeten Verzicht auf 
Verzugszinsen bei den Steuern (Corona-Notver-
ordnung II) 

13’500 offen 

Massnahmen zur Sicherung und Unterstützung der 
Angebote der (Notverordnungen IIIa und IIIb) 

offen offen 

Unterstützung von Kulturunternehmen und Kultur-
schaffenden 

5.381 offen 

Total 118’881  

   

 

Auswirkungen von Covid-19 auf den kantonalen Finanzhaushalt 

Die gesamten finanziellen Auswirkungen auf den Kantonshaushalt aufgrund der Pandemie sowie 
der beschlossenen Massnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollumfänglich abschätzbar. Sie 
hängen stark vom weiteren Verlauf der Pandemie sowie von der zukünftigen volkswirtschaftlichen 
Entwicklung ab. Der Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ist nicht nur eine Folge 
der vom Bundesrat getroffenen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Ebenso wichtig ist 
der internationale Verlauf der Pandemie, die sich via Export-Nachfrage auf die Konjunktur der 
Schweiz niederschlägt. Allerdings sind die Prognosen der Auswirkungen der Pandemie auf den 
Konjunkturverlauf im jetzigen Zeitpunkt extrem unsicher. 

Zu unterscheiden sind die direkten finanziellen Auswirkungen der kantonalen Massnahmen zur Be-
kämpfung der Krise und ihrer Folgen sowie indirekte finanzielle Auswirkungen, die sich aufgrund 
der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie insbesondere bei den Steuereinnahmen erge-
ben. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Kanton Basel-Landschaft anstelle des im Budget ein-
gestellten Überschusses von 37 Millionen Franken im Jahr 2020 ein Defizit in zweistelliger Millio-
nenhöhe aufweisen wird. Nebst den oben dargestellten Massnahmen werden insbesondere hohe 
Kosten für die gesundheitliche Bewältigung der Pandemie (inkl. kantonalem Krisenstab) sowie 
Steuerausfälle die Rechnung 2020 belasten. Aufgrund der hohen Prognoseunsicherheit sind letz-
tere aber noch kaum verlässlich zu beziffern. 

Je nachdem, wie schnell sich die Konjunktur wieder erholt, muss auch in den kommenden Jahren 
mit substanziellen Steuermindererträgen im Vergleich zu den Erwartungen zu Jahresbeginn ge-
rechnet werden.  

Fazit 
Die oben dargestellten Massnahmen, welche vom Regierungsrat in einer frühen Phase der Krise 
beschlossen worden waren, hatten gemeinsam das Ziel, dass die betroffenen Unternehmen rasch 
und unbürokratisch eine Soforthilfe in Anspruch nehmen können. Mit den Massnahmen des Bun-
des sind die Lohnkosten der Unternehmen weitgehend gedeckt. Die Soforthilfen des Kantons un-
terstützten vor allem die KMU bei der Deckung übriger Kosten. Diese fallen (nebst Energie-, Kapi-
talkosten etc.) insbesondere auch durch geschuldete Mieten an. Diese kantonalen Soforthilfen sind 



 

LRV [wird durch System eingesetzt]  11/22 

nicht rückzahlbar. Damit kann davon ausgegangenen werden, dass Unternehmen, welche wäh-
rend des Lock-Downs durch ausstehende Mietzahlungen in Not geraten sind, bereits eine Sofort-
hilfe beantragt und diese auch ausbezahlt erhalten haben.  

2.1.4. Das Modell des Kantons Basel-Stadt 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat dem Grossen Rat am 8. Mai 2020 den Ratschlag 
betreffend «Dringlicher Grossratsbeschluss zur Ausrichtung von Beiträgen an Vermieterinnen und 
Vermieter von Geschäftsräumlichkeiten zur Unterstützung für baselstädtische Unternehmen im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19)» vorgelegt. Dieser wurde vom Grossen Rat am 
13. Mai 2020 beschlossen.  

Inhalt 

Das baselstädtische Modell basiert auf einer freiwilligen Einigung zwischen Vermieterschaft und 
Mieterschaft: Vermieterschaft und Mieterschaft einigen sich, den Mietzins für die Geschäfts-liegen-
schaft um zwei Drittel zu senken. Die Hälfte dieser Reduktion, also ein Drittel des Mietzinses, soll 
der Vermieter vom Kanton erstattet erhalten. 

An dieser Entlastung beteiligen sich somit beide Parteien: Die Vermieterschaft, indem sie auf einen 
Teil des Mietzinses verzichtet, und die Mieterschaft, indem sie weiterhin einen anteiligen Mietzins 
bezahlt und sich gleichzeitig verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu entlassen 
oder sie zu schlechteren Arbeitsbedingungen weiter zu beschäftigen. 

Der baselstädtische Regierungsrat nimmt damit den Vorschlag der vier Sozialpartner im Bereich 
der Geschäftsmieten auf (Mieterinnen- und Mieterverbands Basel, Hauseigentümerverband HEV, 
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT und Wirteverband). Diese hatten sich am 
9. April 2020 auf ein Dreidrittel-Rettungspaket geeinigt. 

Der vom baselstädtischen Regierungsrat vorgelegte Grossratsbeschluss beinhaltet im Wesentli-
chen, dass Geschäftsmieten für die Monate April, Mai und Juni 2020 zwischen Vermieterinnen und 
Vermietern, Mieterinnen und Mietern sowie Kanton gedrittelt werden, sofern die Einigung zwischen 
Vermieterschaft und Mieterschaft zustande kommt.  

Dabei wird zwischen direkt betroffenen Mieterinnen und Mietern (z.B. ein Coiffeur, welcher sein 
Geschäft schliessen musste) und indirekt betroffenen (bspw. Architektenbüro, dessen Aufträge ge-
strichen wurden) unterschieden. Die indirekt betroffenen Mieter müssen bestätigen, dass sie in der 
Zeit ab 17. März 2020 bis zum Datum der Gesuchseinreichung und verglichen mit der entspre-
chenden Vorjahresperiode (April-Juni 2019) eine Umsatzeinbusse von mindestens einem Drittel 
erlitten haben. 

Das Dreidrittel-Rettungspaket soll auch auf Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen 
des Kantons Basel-Stadt angewendet werden können. So kann sich Immobilien Basel-Stadt mit 
entsprechend betroffenen Geschäftsmieterinnen und -mietern in Liegenschaften des Kantons im 
Einzelfall ebenfalls auf diese Lösung einigen. 

Damit die Massnahme finanziell steuerbar bleibt, soll sie zeitlich begrenzt und plafoniert werden: 
Die Beiträge können maximal für die Mietzinsen April, Mai und Juni 2020 geltend gemacht werden. 
Der Kantonsbeitrag beträgt im Maximum 6‘700 Franken pro Monat. Für die Dauer der drei Monate 
beträgt er im Einzelfall maximal 20‘000 Franken. 20‘000 Franken entspricht auch dem maximalen 
Betrag einer mit kantonalen Beiträgen berücksichtigen Netto-Monatsmiete. 

Kosten 
Der baselstädtische Regierungsrat geht aufgrund der im Ratschlag aufgeführter Annahmen von 
maximalen Kosten von 18 Mio. Franken aus. Würden die Annahmen nicht zutreffen, weil insbeson-
dere der Anteil der Mietverhältnisse, bei denen es zu einer einvernehmlichen Mietzins-senkung 
zwischen Vermieter und Mieterin kommt, höher wäre als die angenommenen 60 Prozent, könnte 
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nicht ausgeschlossen werden, dass der notwendige Betrag höher ausfallen wird. Für diesen Fall 
müsste sich der baselstädtische Regierungsrat nochmals an den Grossen Rat wenden. 

Rechtliche Grundlage 
Der baselstädtische Regierungsrat hat dem Grossen Rat beantragt, dem Ratschlag dringlich zuzu-
stimmen und damit das sofortige Inkrafttreten zu ermöglichen. Gemäss § 84 Abs. 1 der Kantons-
verfassung des Kantons Basel-Stadt kann der Grosse Rat mit der Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder Gesetze und Beschlüsse sofort in Kraft setzen, wenn deren Inkrafttreten 
keinen Aufschub erträgt. Auch gegen dringliche Gesetze und Beschlüsse kann gemäss § 84 Abs. 
2 KV das Referendum ergriffen werden. 

Die Vorlage wurde dem Grossen Rat in Form eines Grossratsbeschlusses vorgelegt, und nicht in 
Form eines Gesetzes. Damit sollte zum Ausdruck kommen, dass die vorgeschlagene Unterstüt-
zungsmassnahme eine bestimmte Zeitdauer Geltung haben soll. Vorgesehen ist die Geltung bis 
31. Dezember 2020. 

Umsetzung 

Die Vermieterinnen und Vermieter reichen das Gesuch zusammen mit der von beiden Mietparteien 
unterzeichneten Einigung sowie bei indirekter Betroffenheit der Bestätigung einer Umsatzeinbusse 
von mindestens einem Drittel im oben erwähnten Zeitraum und dem geltenden Mietvertrag beim 
zuständigen Departement ein. Mit dem Gesuchformular ermächtigen sie das zuständige Departe-
ment, sämtliche im Gesuch enthaltenen Daten mit anderen Behörden (Bund, Kanton) auszutau-
schen. Zu diesem Zweck entbinden sie diese von ihrem Amts-, Bank- und Steuergeheimnis im Zu-
sammenhang mit der Bearbeitung dieser Daten. 

Mit dem Gesuch, welches bis spätestens am 30. September 2020 eingereicht werden muss, wird 
im Weiteren die Bestätigung der Mieterin oder des Mieters eingereicht, wonach während der Zeit, 
in der die Miete reduziert ist, keinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus wirtschaftlichen 
Gründen gekündigt wird oder sie nur zu schlechteren Konditionen weiterbeschäftigt werden. Das 
zuständige Departement kann die Einhaltung dieser Voraussetzung kontrollieren und dabei für die 
Aufgabenerledigung notwendige Informationen mit anderen Behörden (Bund, Kanton) austau-
schen. 

Über die ordnungsgemäss und vollständig eingereichten Gesuche entscheidet ein vom Regie-
rungsrat eingesetztes Gremium von drei bis fünf Personen abschliessend. Mindestens drei Vertre-
terinnen bzw. Vertreter in diesem Gremium gehören der öffentlichen Verwaltung des Kantons Ba-
sel-Stadt an. Der Vorsitz wird von einer dieser drei Personen übernommen. Für die Abwicklung der 
Gesuche richtet das zuständige Departement ein Sekretariat ein und erstellt die nötigen Prospekte 
und Formulare. Der entsprechende Geschäftsverkehr soll dabei soweit als möglich digital abgewi-
ckelt werden. 

2.2. Massnahmen auf Bundesebene 

Diskussion in National- und Ständerat 
Die Geschäftsmieten waren auch ein Thema an der ausserordentlichen Session der Eidgenössi-
schen Räte vom 4. bis 6. Mai 2020 in Bern. Seitens der Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben 
(WAK) des Ständerates und des Nationalrates lagen je ein Vorschlag in Form einer Motion vor. 
Diese Vorschläge fanden jedoch nicht die Zustimmung des jeweils anderen Rates.  

Inzwischen haben sich die beiden vorberatenden Kommissionen auf einen neuen Motionstext ge-
einigt. Gemäss den neuen Motionen soll der Bundesrat beauftragt werden, Massnahmen zu ergrei-
fen, damit Betreiber von Restaurants und weiteren vom Bundesrat geschlossenen Betrieben ge-
mäss Art. 6 Abs. 2 der COVID-19-Verordnung (in der Fassung vom 19. März 2020) ihrem Vermie-
ter nur 40 Prozent der Miete schulden während der Zeit, in welcher sie aufgrund der behördlichen 
Massnahmen geschlossen bleiben mussten. 
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Für Betreiber von Unternehmen, die gestützt auf Art. 10a Abs. 2 der COVID-19 Verordnung 2 
(Fassung vom 19. März 2020) ihren Betrieb reduzieren mussten, gilt vorstehende Regelung für 
maximal zwei Monate.  

Diese Regelung gilt für Mieter, deren Miete die Höhe von 20'000 Franken pro Monat und Objekt 
nicht überschreitet. Bei einem Mietzins zwischen 15'000.- bis 20'000.- Franken haben beide Par-
teien – Mieter sowie Vermieter – die Möglichkeit, von dieser Regelung abzusehen (opt-out-Klau-
sel). Gleichzeitig soll der Bundesrat einen Härtefallfonds für Vermieter vorsehen mit einem Betrag 
von 20 Mio. Franken. Die Regelung hat sicherzustellen, dass die zwischen Mietparteien bereits ge-
troffenen Vereinbarungen ihre Gültigkeit behalten. 

Der Nationalrat hat die Motion der WAK-N am 4. Juni 2020 angenommen, der Ständerat jene der 
WAK-S am 8. Juni 2020. Damit gilt die Motion als überwiesen. 

Haltung des Bundesrats 
Der Bundesrat steht den Vorschlägen des Bundesparlaments kritisch gegenüber. Er sieht davon 
ab, in die privatrechtlichen Beziehungen zwischen Mieterinnen und Mietern sowie Vermieterinnen 
und Vermietern einzugreifen. Vielmehr ruft er die betroffenen Mietparteien eindringlich dazu auf, im 
Dialog konstruktive und pragmatische Lösungen zu finden 

Auswirkungen auf die Landratsvorlage 

Die eidgenössischen Räte haben erst eine Motion verabschiedet, welche die Eckwerte festlegt. Für 
die genaue Ausgestaltung muss der Bundesrat dem Parlament in der Folge eine Gesetzesvorlage 
unterbreiten. Im Falle einer Lösung auf Bundesebene würde sich eine kantonale Lösung erübrigen 
und die Gesetzesvorlage würde hinfällig. 

2.3. Ziel der Vorlage 

Mit dieser Vorlage wird dem Landrat die Umsetzung der dringlichen Motion 2020/226 von Adil Kol-
ler zum Beschluss unterbreitet. Gemäss § 33 FHG setzt jede Ausgabe nebst einem Budget-kredit 
und einer Ausgabenbewilligung auch eine Rechtsgrundlage voraus. Daher unterbreitet der Regie-
rungsrat dem Landrat hiermit eine Gesetzesvorlage.  

Für eine Gesetzesvorlage schreibt § 34 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft (SGS 100) 
die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens vor. Dies gilt selbst für den Fall, dass vom 
Landrat eine dringliche Inkraftsetzung gemäss § 63 Absatz 4 der Kantonsverfassung beschlossen 
würde. Die mit der dringlichen Motion gesetzte Monatsfrist war zu kurz, um eine Vernehmlassung 
durchzuführen und dem Landrat bis zum 14. Juni 2020 einen beschlussfähigen Gesetzesentwurf 
zu unterbreiten.  

Das Vernehmlassungsverfahren hat er am 10. Juni 2020 gestartet und auf Basis von § 8 Abs. 3 
der Verordnung über das Mitberichtsverfahren und das Vernehmlassungsverfahren (SGS140.31) 
auf eine Frist von 5 Wochen verkürzt. Dies ermöglicht es, dass die Finanzkommission den definiti-
ven Gesetzestext an der ersten Sitzung nach den Sommerferien am 19. August 2020 beraten 
kann. Der Landrat kann somit am 27. August 2020 oder am 10. September darüber beschliessen 
und das Gesetz dringlich per 1. Oktober 2020 in Kraft setzen. 

2.4. Umsetzung des Dreidrittel-Modells im Kanton Basel-Landschaft 

2.4.1. Übersicht 

Der vorliegende Vorschlag für kantonale Unterstützungsbeiträge an Geschäftsmieten während der 
Covid-19-Krise sieht vor, dass sich Mieter und Vermieter vorgängig auf eine Mietzinsreduktion von 
einem Drittel der Netto-Miete einigen müssen. In diesem Fall übernimmt der Kanton Basel-Land-
schaft ebenfalls ein Drittel der geschuldeten Netto-Miete.  
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Beitragsberechtigt sind Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten, die im Kanton Basel-
Landschaft aufgrund eines Geschäftsbetriebs steuerpflichtig sind und als Unternehmen oder Selb-
ständigerwerbende zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung oder Entschädigung bei Erwerb-
sausfall aufgrund von COVID-19 berechtigt waren. Die Voraussetzungen für die Ausrichtung von 
Beiträgen entspricht somit jenen der Soforthilfe in der Corona-Notverordnung I.  

Wie in Kapitel 2.1.3 dargelegt, hat der Regierungsrat bereits mit der Soforthilfe das Ziel verfolgt, 
Unternehmen auch im Hinblick auf ihre Mietkosten zu entlasten. Da keine doppelten Unterstüt-
zungsbeiträge ausbezahlt werden sollen, werden bereits ausbezahlte Soforthilfe-Beiträge an die 
vorgesehenen Mietzinsbeiträge angerechnet. Diese Anrechnung ist nur möglich, wenn die Unter-
stützungsbeiträge für die Geschäftsmieten gemäss dem vorliegenden Gesetzesentwurf an die Mie-
terinnen und Mieter entrichtet werden und nicht - wie im Kanton Basel-Stadt - an die Vermieter. 

Da die Mietzinsbeiträge in erster Linie kleinen und mittleren Betrieben zugutekommen sollen, wird 
der Mietzinsbeitrag auf maximal 3ʹ000 Franken pro Monat beschränkt. Damit werden Mieter mit 
monatlichen Netto-Mieten von bis zu 9'000 Franken mit dem maximalen Betrag unterstützt. Für 
selbständig erwerbende Mieterinnen und Mieter, welche ihren Geschäftsbetrieb zwar nicht schlies-
sen mussten, aber weniger Kundschaft hatten (sog. indirekt Betroffene1) beläuft sich der kantonale 
Mietzinsbeitrag auf maximal 1ʹ200 Franken pro Monat. Die Unterstützungsbeiträge können für die 
Monate April, Mai und Juni beantragt werden. Insgesamt stellt der Kanton für die Mietzinsbeiträge 
Mittel in der Höhe von maximal 10 Millionen Franken zur Verfügung.  

Wie in Kapitel 2.2 dargelegt, ist es denkbar, dass in den kommenden Monaten auf Bundesebene 
Massnahmen zur Senkung von Mietzinsen von Geschäftsräumlichkeiten beschlossen werden. In 
diesem Fall würde diese Gesetzesvorlage hinfällig, respektive hätten die Mieterinnen und Mieter 
die nach diesem Gesetz erhaltenen Mietzinsbeiträge an den Kanton zurückzuerstatten. 

2.4.2. Detailerläuterungen zum Gesetzesentwurf 

§ 1  Zweck 
Die Zweckbestimmung hält fest, dass der kantonale Beitrag an die reduzierten Mietzinskosten im 
Zusammenhang mit der ausserordentlichen Situation steht, die aufgrund der zur Bekämpfung der 
Coronavirus-Pandemie (COVID-19) angeordneten Massnahmen für die betroffenen Betriebe im 
Kanton Basel-Landschaft entstanden sind. Sofern sie sich mit der Vermieterschaft freiwillig auf 
eine Mietzinsreduktion einigen können, erhalten sie vom Kanton einen anteiligen Beitrag an ihre 
reduzierten Mietzinskosten. Dieser Ansatz folgt dem sog. freiwilligen Dreidrittel-Modell, indem Ver-
mieterschaft, Mieterschaft und der Kanton während einer bestimmten Zeit je ein Drittel der Miet-
kosten tragen. Die Geschäftsräumlichkeiten müssen ungekündigt sein, und zwar im Zeitpunkt der 
Antragstellung.  

§ 2  Umfang der Mittel 
Der Kanton Basel-Landschaft stellt für die Ausrichtung der Mietzinsbeiträge einen Gesamtbetrag 
von maximal 10 Millionen Franken zur Verfügung.  

§ 3  Kreis der Beitragsberechtigten 
Absatz 1 Beitragsberechtigt sind Mieterinnen und Mieter, die aufgrund ihres Geschäftsbetriebs im 

Kanton Basel-Landschaft steuerpflichtig sind. Bei den gemieteten Räumlichkeiten muss es sich um 
Geschäftsräumlichkeiten handeln. Wohnräumlichkeiten sind von der Beitragsberechtigung ausge-
schlossen. Der Kreis der anspruchsberechtigen Mieterinnen und Mieter in Buchstabe a–c deckt 
sich mit jenem der in § 5 Abs. 1 lit. a–c der Notverordnung betreffend finanzielle Massnahmen zur 
Unterstützung der Baselbieter Unternehmen (Corona-Notverordnung I) vom 24. März 2020 (SGS 
360.11a) definierten Kreis. Dabei müssen die betroffenen Mieterinnen und Mieter die seinerzeit de-
finierten finanziellen Massnahmen beantragt und vom kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und 

                                                

1 Erwerbstätige im Sinne von Art. 12 ATSG, die gemäss Art. 2 Abs. 3bis der CO-VID-19-Verordnung Erwerbsausfall des Bundesrats vom 

20. März 2020 Anspruch auf Entschädigung bei Erwerbsausfall haben. 
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Arbeit (KIGA) eine entsprechende Verfügung zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung bzw. von 
der zuständigen Ausgleichskasse einen entsprechenden Entscheid auf Ausrichtung von Taggel-
dern erhalten haben. 

Absatz 2 Vermieter und Mieter dürfen nicht den gleichen wirtschaftlich Berechtigten vertreten. Da-

mit sind beispielsweise Konzernverhältnisse ausgeschlossen. Ebenfalls werden keine Mietzins-
beiträge geleistet, wenn das Mieterverhältnis zwischen nahestehenden Personen (z.B. Familien-
mitglieder) abgeschlossen ist. Mit andern Worten muss es sich bei den Parteien um unabhängige 
Dritte handeln. 

§ 4   Voraussetzungen für Ausrichtung der Beiträge 
Absatz 1 listet die Voraussetzungen für die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen auf, welche kumula-

tiv erfüllt sein müssen. Danach müssen sich Vermieterschaft und Mieterschaft darauf einigen, den 
Netto-Mietzins (d.h. ohne Nebenkosten für Heizung, Hauswartung etc.) für die Geschäftsräumlich-
keiten für die Monate April, Mai und Juni des Kalenderjahres 2020 um mindestens einen Drittel zu 
reduzieren. Die Einigung hat dabei schriftlich zu erfolgen, da sie Bestandteil des durch die Mieterin 
oder den Mieter einzureichenden Gesuchs ist (vgl. § 6 unten).  

Für die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen wird weiter vorausgesetzt, dass die Mieterschaft die bis 
zum 16. März 2020 fälligen Mietzinsen tatsächlich bezahlt hat. An diesem Datum trat die COVID-
19-Verordnung 2 in Kraft. Zudem darf sich die Mieterin oder der Mieter im Zeitpunkt der Antrags-
stellung nicht in einem Konkursverfahren befinden. Damit wird verhindert, dass allfällige kantonale 
Mietzinsbeiträge in die Konkursmasse fallen und nicht mehr dem eigentlichen Zweck dieses Ge-
setzes, nämlich der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dienen.  

Schliesslich sollen Mieterinnen und Mieter nur Mietzinsbeiträge ab einem monatlichen Netto-Miet-
zins von 7'500 Franken erhalten. Diese Beschränkung ist im Zusammenhang mit den nicht rück-
zahlbaren Soforthilfen von mindestens 7'500 Franken für die von der Krise betroffenen Unterneh-
mungen gemäss der Corona-Notverordnung I (SGS 360.11a) zu sehen: Verzichtet die Vermieter-
schaft gemäss dem vorliegenden Gesetz während drei Monaten auf einen Drittel der monatlichen 
Netto-Miete von bis zu 7'500 Franken (= maximal 2'500 Franken pro Monat), entspricht dies einem 
Gesamtbetrag von maximal 7'500 Franken (= 3 x 2'500 Franken).  

Entsprechend hätte die betroffene Mieterschaft Anspruch auf Mietzinsbeiträge nach diesem Ge-
setz in der gleichen Höhe von 7'500 Franken («Drittel-Modell»). An diesen Betrag sind die bereits 
erhaltenen Soforthilfen anzurechnen (vgl. § 5 unten), welche gemäss Corona-Notverordnung I min-
destens 7'500 Franken ausmachten. Somit ergibt sich bis zu einem monatlichen Netto-Mietzins 
von 7'500 Franken ein «Nullsummenspiel». Um den bis zu diesem Betrag für Mieterinnen und Mie-
ter und die zuständige Verwaltungsstelle entstehenden administrativen Leerlauf zu verhindern, be-
steht ein Anspruch auf Mietzinsbeiträge nur ab einem monatlichen Netto-Mietzins von mehr als 
7'500 Franken.  

Absatz 2 Für Mieterinnen und Mieter, welche ihren Geschäftsbetrieb zwar nicht schliessen muss-
ten, aber weniger Kundschaft hatten (sog. indirekt Betroffene gemäss § 3 Abs. 1 Bst. c) gilt in Ab-
weichung zu Absatz 1 ein monatlicher Netto-Mietzins von mindestens 3'000 Franken. Die Überle-
gung ist die gleiche wie in Absatz 1. Es soll ein finanzielles und administratives «Null-summen-
spiel» verhindert werden, da auch hier die erhaltene Soforthilfe an allfällige Mietzins-beiträge anzu-
rechnen ist. Die nicht rückzahlbaren Soforthilfen für indirekt Betroffene beliefen sich gemäss 
Corona-Notverordnung I pauschal auf 3'000 Franken. Im Übrigen gelten die gleichen Vorausset-
zungen wie in Absatz 1.  

Absatz 3 hält fest, dass kein genereller Rechtsanspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz be-

steht. Einerseits sind selbstredend die einzelnen Anspruchsvoraussetzungen nach diesem Gesetz 
zu erfüllen. Anderseits ist die Höhe der nach diesem Gesetz zur Verfügung stehenden Mietzinsbei-
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träge auf maximal 10 Millionen Franken begrenzt (vgl. § 2 oben). Ist dieser maximale Gesamtbe-
trag ausgeschöpft, so besteht auch dann, wenn die einzelnen Anspruchs-voraussetzungen erfüllt 
sind, kein Rechtsanspruch auf Ausrichtung von allfälligen Mietzins-beiträgen.  

§ 5  Berechnung und Umfang des Anspruchs 
Absatz 1 Unter der Voraussetzung, dass sich die Mietparteien auf eine Reduktion des Netto-Miet-

zinses von mindestens einem Drittel geeinigt haben, beteiligt sich der Kanton mit maximal einem 
Drittel am Netto-Mietzins (d.h. ohne Nebenkosten für Heizung, Hauswartung etc.). Der kantonale 
Mietzinsbeitrag wird an die Mieterin oder den Mieter ausbezahlt. Im Ergebnis tragen somit Vermie-
terschaft, Mieterschaft und der Kanton für die Monate April, Mai und Juni des Kalenderjahres 2020 
jeweils je einen Drittel des Netto-Mietzinses (sog. Dreidrittel-Modell).  

Nach Absatz 2 beläuft sich der kantonale Mietzinsbeitrag auf maximal 3ʹ000 Franken pro Monat 

bzw. – über die gesamten drei Monate – auf maximal 9ʹ000 Franken. Dies bedeutet, dass Mieterin-
nen und Mieter bis zu einer Monatsmiete von 9'000 Franken bzw. bis zu einer Jahresmiete von 
96'000 Franken vollumfänglich von Mietzinsbeiträgen nach diesem Gesetz profitieren. Mieterinnen 
und Mieter mit höheren Monatsmieten sind ebenfalls anspruchsberechtigt, jedoch bleibt der kanto-
nale Mietzinsbeitrag in diesen Fällen auf maximal 3'000 Franken bzw. 9'000 Franken begrenzt.  

Absatz 3 Für Mieterinnen und Mieter, welche ihren Geschäftsbetrieb zwar nicht schliessen muss-

ten, aber weniger Kundschaft hatten (sog. indirekt Betroffene gemäss § 3 Abs. 1 Bst. c) beläuft 
sich der kantonale Mietzinsbeitrag auf maximal 1ʹ200 Franken pro Monat bzw. – über die gesam-
ten drei Monate – auf maximal 3ʹ600 Franken. Dieser reduzierte Mietzinsbeitrag orientiert sich an 
der unterschiedlichen Höhe der Soforthilfe gemäss Corona-Notverordnung I. Diese belief sich für 
indirekt Betroffene auf pauschal 3'000 Franken oder 40 Prozent der minimalen Soforthilfe für direkt 
Betroffene (7'500 Franken). An diesem Verhältnis orientieren sich auch die Mietzinsbeiträge für di-
rekt und indirekt Betroffene.  

Absatz 4 Bei Vertriebsverpachtungen und Umsatzmieten ist es Sache der Mietparteien, den Netto-
Mietzinsanteil bzw. den fixen Netto-Mietkostenanteil plausibel nachzuweisen. Dies dient der 
Gleichbehandlung sämtlicher Mieterinnen und Mieter und soll Übervorteilungen verhindern.    

Absätze 5 und 6 An den berechneten Mietzinsbeitrag sind jene finanziellen Beiträge anzurechnen, 
welche Mieterinnen und Mieter im Rahmen der Corona-Krise bereits erhalten haben. Darunter fal-
len die vom Regierungsrat beschlossenen Massnahmenpakete (Corona-Notverordnung I, Corona-
Notverordnung IIIa sowie Umsetzung der COVID-Verordnung Kultur des Bundesrats). Weiter wer-
den keine Mietzinsbeiträge ausbezahlt, falls der den Mieterinnen und Mietern entstandene finanzi-
elle Ausfall durch Versicherungsleistungen entschädigt wird.  

§ 6  Einreichen des Gesuchs 
Absätze 1 und 2 Das Gesuch für die Ausrichtung der Mietzinsbeiträge ist von der Mieterin oder 

dem Mieter bei der durch den Regierungsrat zu bezeichnenden Stelle einzureichen. Unverzichtba-
rer Bestandteil des Gesuchs ist die schriftliche Einigung zwischen Vermieter- und Mieterschaft, wo-
nach sich diese darauf geeinigt haben, den Netto-Mietzins um mindestens einen Drittel zu reduzie-
ren. Die Überprüfung des eingereichten Gesuchs obliegt der vom Regierungsrat zu bezeichnenden 
Stelle. Um eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Mietzinsbeiträge zu verhindern, wird die 
zuständige Stelle ermächtigt, die im Gesuch gemachten Angaben und Informationen mit anderen 
Behörden abzustimmen. Entsprechend werden letztere zu diesem Zweck von Ihrem Amts-, Bank- 
und Steuergeheimnis entbunden.  

Absatz 3 Für die Einreichung des Gesuchs ist eine dreimonatige Frist ab Inkrafttreten dieses Ge-
setzes vorgesehen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten. 

§ 7  Prüfung der Gesuche 
Nach erfolgter Prüfung entscheidet die vom Regierungsrat zu bezeichnende Stelle über die Höhe 
der an die Mieterin oder den Mieter auszurichtenden Mietzinsbeiträge.  
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§ 8  Schlussbestimmungen 
Absätze 1 und 2 Stellt der Kanton nachträglich fest, dass falsche Angaben zur Ausrichtung eines 

Mietzinsbeitrags an die Mieterin oder den Mieter geführt haben, kann der Kanton die ausbezahlten 
Mietzinsbeiträge mit einem Verzugszins von 5 Prozent zurückfordern. Zudem kann er gegenüber 
Mieterinnen und Mieter, welchen unter Angaben falscher Informationen Mietzinsbeiträge zugespro-
chen wurde, Bussen bis zur Höhe von 5'000 Franken aussprechen.  

Absatz 3 Für den Fall, dass die eidgenössischen Räte nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (1. 

Oktober 2020) Massnahmen für die Senkung von Mietzinsen von Geschäftsräumlichkeiten be-
schliessen, sind die in der Zwischenzeit vom Kanton ausgerichteten Mietzinsbeiträge zurückzube-
zahlen. Beschliessen die eidgenössischen Räte vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entspre-
chende Massnahmen, so soll das vorliegende Gesetz nicht in Kraft gesetzt werden (vgl. dazu un-
ten «Inkrafttreten»).  

  

Inkrafttreten  

Das Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes ist für den 1. Oktober 2020 vorgesehen. Für den Fall, 
dass die eidgenössischen Räte vor diesem Datum Massnahmen für die Senkung von Mietzinsen 
von Geschäftsräumlichkeiten beschliessen, wird das vorliegende Gesetz nicht in Kraft gesetzt.   

2.4.3. Mengengerüst 

Für die Abschätzung des möglichen Mengengerüsts infolge der Umsetzung der vorliegenden 
Landratsvorlage wurde auf Berechnungen von Wüest Partner2, einem der führenden Institute für 
Fragen zu den Bau- und Immobilienmärkte abgestützt. 

Die untenstehende Grafik zeigt die Verteilung der Mietzinsen pro Fläche im Kanton Basel-Land-
schaft gemäss einer Auswertung von Wüest Partner. Sie zeigt auf der y-Achse die inserierten Mie-
ten in CHF pro Monat (Nettomiete) pro Objekt (gekappt bei CHF 25'000) und auf der x-Achse die 
kumulativen Häufigkeiten in %. Die Daten entstammen einer Stichprobe von knapp 2000 seit 2016 
ausgeschriebene Flächen im Kanton Basel-Landschaft mit Nutzung Gewerbe oder Verkauf. 

 

Der Medianwert aller inserierten Geschäftsmieten mit Nutzung Gewerbe und Verkauf (ohne Büro, 
Restaurant, Hotel) beträgt rund 1'500 Franken pro Monat. 75 Prozent aller inserierten Geschäfts-
mieten liegen unter 2'800 Franken, rund 89 Prozent unter 7'500 Franken (dem Minimalbetrag der 
Soforthilfe für direkt betroffene Unternehmen). Etwa 8 Prozent aller Geschäftsmieten im Kanton 

                                                

2 Wüest Partner hat bereits für fünf Kantonen, unter anderem Basel-Stadt, solche Schätzungen zu Geschäftsmieten erstellt.  



 

LRV [wird durch System eingesetzt]  18/22 

liegen über 9'000 Franken pro Monat (dem Maximalbetrag der kantonalen Unterstützung gemäss 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf). 

Im Folgenden werden die möglichen Kostenfolgen für eine Mietzinsreduktion für Geschäftsmieten 
ohne Obergrenze der kantonalen Mietzinsbeiträge und ohne Anrechnung der bereits geleisteten 
Soforthilfen, für die Mietzinsreduktion mit einer Obergrenze des kantonalen Mietzinsbeitrages bei 
3'000 Franken pro Monate und ohne Anrechnung der bereits geleisteten Soforthilfen und für die 
Mietzinsreduktion mit einer Obergrenze des kantonalen Mietzinsbeitrages bei 3'000 Franken pro 
Monat und der vollständigen Anrechnung der bereits geleisteten Soforthilfe dargestellt. 

Modell ohne Obergrenze kantonaler Mietzinsbeitrag (Basismodell) und ohne Anrechnung 
der bereits geleisteten Soforthilfe 

Wüest Partner schätzt, dass im Kanton Basel-Landschaft für die Nutzung von Geschäftsflächen 
Mieten von rund 55 Mio. Franken pro Monat entrichtet werden. Rund 4'000 Arbeitsstätten mit ei-
nem Mietverhältnis waren vom Lockdown betroffen. Das entspricht einer Betroffenheit von knapp 
24 Prozent, respektive 13,2 Millionen Franken Mietforderungen pro Monat. Auf Basis dieser Be-
rechnungen von Wüest Partner beläuft sich der maximale Kantonsanteil bei einem Dreidrittel-Mo-
dell auf 4,4 Millionen Franken pro Monat. 

Die 4,4 Millionen Franken basieren auf der unwahrscheinlichen Annahme, dass bei 100 Prozent 
der Geschäftsmieten ein freiwilliger Kompromiss zu Stande kommt. Bei einer Kompromissquote 
von 75 Prozent (Einschätzung Wüest Partner) reduziert sich der Kantonsbeitrag auf 3,3 Millionen 
Franken pro Monat und bei 60 Prozent (Annahme im Modell von Basel-Stadt) auf 2,6 Millionen 
Franken pro Monat. 

Unter diesen Annahmen ist mit Kantonsbeträgen für Geschäftsmieten zwischen 7,9 Mio. (60%-
Kompromissquote) und 13,2 Mio. Franken (100%-Kompromissquote) für drei Monate zu rechnen. 

Modell mit Obergrenze kantonaler Mietzinsbeitrag 3'000 (1'200) Franken und ohne Anrech-
nung der bereits geleisteten Soforthilfe 

Als Erweiterung wird im Basismodell eine Deckelung des monatlichen Kantonsbeitrages bei 3'000 
Franken eingefügt. Für eine Abschätzung der Auswirkungen dieser Modellerweiterung wird die 
Verteilung der kantonalen Mietzinsen berücksichtigt. Wüest Partner schätzt, dass im Kanton rund 
46 Prozent des gesamten Mietvolumens aus Mieten unter 3'000 Franken pro Monat resultiert. Da-
von beträgt der Kantonsanteil weiterhin einen Drittel, also rund 15 Prozent (46% / 3). In diesem 
Fall, mit einer Obergrenze des kantonalen Mietzinsbeitrages und ohne Berücksichtigung der be-
reits geleisteten Soforthilfen entstehen Kostenfolgen für den Kanton in Höhe von 2 Millionen Fran-
ken (55 Mio. * 24% * 15%) pro Monat bei einer Kompromissquote von 100%. Bei einer 75%-Kom-
promissquote wären es 1.5 Mio. und bei 60% rund 1.2 Mio. Franken. Für den Kanton Basel-Land-
schaft ergäben sich in diesem Fall über die drei Monate Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Franken, 
resp. 4,5 Millionen Franken oder 6 Millionen Franken. 

Modell mit Obergrenze kantonaler Mietzinsbeitrag 3'000 (1'200) Franken (Modell 3’000/1'200) 
und mit vollständiger Anrechnung der bereits geleisteten Soforthilfe 

Wenn schliesslich sowohl die Obergrenze des kantonalen Mietzinsbeitrages von 3'000 Franken 
pro Monat und die vollständige Anrechenbarkeit der bereits geleisteten Soforthilfebeiträge berück-
sichtigt werden, verringern sich die zu erwartenden Leistungen des Kantons erheblich. 

Anhand der Verteilung der Mietzinsen, unter Berücksichtigung des maximalen Kantonsbeitrags so-
wie unter Berücksichtigung der Anrechenbarkeit der bereits bezogenen Soforthilfe von rund 8'000 
Franken (8'400 bei den direkt betroffenen Selbständigerwerbenden und bei Unternehmen mit An-
recht auf eine Kurzarbeitszeitentschädigung bzw. 3'000 Franken bei den indirekt betroffenen Selb-
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ständigerwerbenden/Härtefälle) kann grob abgeschätzt werden, welche Mietverträge noch unter-
stützungsberechtigt sind. Auf Basis dieser Annahmen rechnen die Experten von Wüest Partner da-
mit, dass rund 21 Prozent der durch Corona betroffenen Geschäftsmietforderungen im Kanton Ba-
sel-Landschaft gerade so hoch liegen, dass sie nicht über die Soforthilfe gedeckt sind, und gleich-
zeitig die Deckelung (9'000 Franken pro Monat) der Mietzinszuschüsse nicht überschreiten. Der 
Kantonsanteil davon beträgt nach wie vor ein Drittel, also 7 Prozent. 

Auf Basis dieser Einschätzungen beläuft sich der maximale Kantonsanteil bei einem Dreidrittel-Mo-
dell mit Obergrenze und unter Anrechnung der geleisteten Soforthilfe auf 0,9 Million Franken pro 
Monat (55 Mio. * 24% * 7%). Für die geplante Unterstützung für drei Monatsmieten folglich auf 2,7 
Millionen Franken bei einer Kompromissquote von 100 Prozent.  

All diesen vorgestellten Schätzungen liegen Unsicherheiten zugrunde: 

 In allen drei Modellen ist offen, wie hoch die Quote des freiwilligen Verzichts auf Mietzinser-
träge seitens der Vermieter ist. 

 Ebenfalls ist in allen drei Modellen offen, wie hoch der Anteil der betroffenen Unternehmen 
ist, welche Soforthilfe bezogen haben – besonders ins Gewicht fällt diese Unsicherheit aber 
bei den höheren Mietzinsbeträgen 

 Der Einfluss der Mietzinsdeckelung bei den indirekt betroffenen Selbständigerwerbenden 
(1'200 Franken pro Monat) kann nicht modelliert werden. 

Aufgrund dieser Unsicherheiten ist der im Gesetz festgelegte Maximalbetrag mit 10 Millionen Fran-
ken grosszügig bemessen. 

2.4.4. Würdigung 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat im Hinblick auf die ökonomischen Folgen 
der Corona-Krise rasch reagiert und am 24. März 2020 das Massnahmenpaket zur Unterstützung 
der Wirtschaft im Umfang von 100 Millionen Franken verabschiedet (Corona-Notverordnungen I). 
Mit diesem Paket wurden die weitreichenden Massnahmen des Bundes subsidiär und gezielt er-
gänzt. Es umfasst unter anderem nicht rückzahlbare Soforthilfen für die von der Krise betroffenen 
Unternehmungen. 

Die Soforthilfe war auf jene Fixkosten ausgerichtet, welche nicht durch arbeitsmarktrechtliche Mas-
snahmen (insbesondere Kurzarbeit) abgedeckt sind. Dies sind hauptsächlich die Mieten. Diese So-
forthilfe wurde rasch und unbürokratisch ausgerichtet. Gemäss den Daten von Wüest und Partner 
können mit dem Minimalbetrag der Soforthilfe von 7'500 CHF fast 90% der Mieter mindestens ein 
Drittel der Mietkosten für drei Monate decken. Die Soforthilfe hat das Ziel der Motion folglich be-
reits erreicht. 

Der Grossteil der Mieter (insbesondere KMU) wird also von den zusätzlichen Beiträgen gar nicht 
profitieren. Profitieren würden nur noch die grösseren Unternehmungen. Viele Mieter haben sich 
bereits mit ihren Vermietern einigen können und dabei den individuellen Gegebenheiten Rechnung 
getragen. Eine weitere Vermittlung von Seiten des Staates ist aus Sicht des Regierungsrats nicht 
nötig. 

Der administrative Aufwand wäre für die Umsetzung dieser Vorlage deutlich höher als bei der So-
forthilfe. Der geringe Nutzen rechtfertigt diesen Aufwand nicht. Und zu guter Letzt hat auch die 
Wirtschaft ein Interesse, dass die Kantonsfinanzen durch die Krise nicht nachhaltig Schaden erlei-
den, was zu mittelfristig zu einer höheren Verschuldung führen würde. 

Aus den oben genannten Gründen beantragt der Regierungsrat dem Landrat die Ablehnung 
dieser Vorlage.  
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2.5. Rechtsgrundlagen; Finanz- oder Planungsreferendum 

Rechtsgrundlage des vorliegenden Gesetzes bilden § 121 Abs. 1 und 2 der Verfassung des Kan-
tons Basel-Landschaft (KV BL; SGS 100). Danach fördert der Kanton eine ausgewogene Entwick-
lung der Volkswirtschaft, indem er die Erhaltung einer vielseitigen Wirtschaftsstruktur und die Voll-
beschäftigung anstrebt. Dabei haben die Förderungsmassnahmen insbesondere den Belangen der 
kleinen und mittleren Unternehmungen Rechnung zu tragen.  
 
Aufgrund der zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) angeordneten Massnah-
men sind bei zahlreichen Geschäftsbetrieben (v.a. bei kleinen Unternehmen und dem Gewerbe) 
die Umsätze ein- oder weggebrochen. Die fixen Betriebskosten, wovon die Mietzins-kosten in der 
Regel den grössten Block ausmachen, blieben jedoch grundsätzlich geschuldet. Entsprechend sol-
len die nach diesem Gesetz auszurichtenden Mietzinsbeiträge zur Erhaltung der Wirtschaftsstruk-
turen beitragen (Erhaltung der betroffenen Geschäftsbetriebe und der damit verbundenen Arbeits-
plätze).  
 
Der Beschluss dieses Gesetzes unterliegt der Volksabstimmung gemäss §§ 30 und 31 der Verfas-
sung des Kantons Basel-Landschaft (KV BL; SGS 100). 
 

2.6. Finanzielle Auswirkungen  

Voraussichtliche Mehr- oder Minderausgaben resp. Mehr- oder Mindereinnahmen (§ 4a Abs. 

1 Bst. a Vo FHG): 

☒ Ja ☐ Nein 

Mit dem Beschluss dieses Gesetzes werden Mehrausgaben in Form von Finanzhilfen in der Höhe 
von maximal 10 Millionen Franken ausgelöst. Der Regierungsrat wird diese Ausgaben basierend 
auf dem vorliegenden Gesetz als gebundene Ausgaben bewilligen (§ 38 Abs. 3 FHG). 

Hinzu kommen zusätzliche temporäre Personalausgaben für die Bearbeitung der Gesuche. Für 
die Bearbeitung der Gesuche werden während drei Monaten 4-8 Personen benötigt.  

Auswirkungen auf den Aufgaben- und Finanzplan (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☒ Ja ☐ Nein 

Im AFP 2020-2023 sind keine Mittel für die im Zusammenhang mit dieser Vorlage anfallenden 
Ausgaben eingeplant. Der Regierungsrat wird deshalb gestützt auf § 26 Abs. 1 Bst. a und b FHG 
die benötigten Kreditüberschreitungen bewilligen.  

Auswirkungen auf den Stellenplan (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☒ Ja ☐ Nein 

Für die Abwicklung der Gesuche werden zusätzliche temporäre Personalressourcen benötigt. Für 
die Bearbeitung der Gesuche werden während drei Monaten 4-8 Personen benötigt. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Risiken (§ 35 Abs. 1 Bst. k, § 49–51 Vo FHG): 

Die Unterstützungsleistungen haben das Ziel, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Lock-
Downs während der Covid-19-Pandemie zu verringern. Insbesondere sollen damit Schliessungen 
von unter normalen Umständen rentablen Unternehmen vermieden und damit irreparable Schäden 
der Krise bei den KMU des Kantons abgewendet werden. Es gilt zu verhindern, dass sich die ge-
genwärtige Krisensituation nach der Pandemie zu einer tiefen wirtschaftlichen Rezession auswei-
tet. Der diesbezügliche Effekt dieser zusätzlichen Unterstützungsmassnahme nebst den bereits 
umgesetzten Massnahmen kann jedoch nicht abschliessend abgeschätzt werden.  
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Dabei ist aber zu beachten, dass mit der Notverordnung I Soforthilfebeiträge in Höhe von knapp 40 
Millionen Franken vom Kanton Basel-Landschaft an die Unternehmungen entrichtet worden sind. 
Diese hatten den Zweck, die durch die Kurzabeitszeitentschädigung bzw. Taggelder nicht gedeck-
ten Fixkosten und dabei insbesondere die Mietkosten zu reduzieren. Im Mittel wurden für die direkt 
betroffenen Selbständigerwerbenden bzw. Unternehmungen mit Berechtigung zum Bezug von 
Kurzarbeitszeitentschädigung Soforthilfebeiträge von über 8’000 Franken bzw. bei den indirekt be-
troffenen Selbständigerwerbenden Soforthilfebeiträge in Höhe von 3'000 Franken entrichtet. Bei 
der Festlegung der Soforthilfebeiträge wurde demnach der Realität in den Geschäftsmietverhält-
nissen im Kanton Basel-Landschaft Rechnung getragen. 

Die finanziellen Auswirkungen der vorliegenden Landratsvorlage sind für die Mieter relativ beschei-
den. Dem steht hingegen ein hoher administrativer Aufwand bei der Abwicklung der Gesuche und 
der Nachprüfung der Angaben gegenüber. 

2.7. Finanzhaushaltsrechtliche Prüfung 

Die Finanz- und Kirchendirektion hat die Vorlage gemäss § 12 des Finanzhaushaltsgesetzes ge-
prüft und stellt fest, dass die Grundsätze der Haushaltsführung und die Kompetenzordnung einge-
halten sind. 

2.8. Regulierungsfolgenabschätzung (§ 4 KMU-Entlastungsgesetz und § 58 Abs.1 Bst. e 
und ebis Geschäftsordnung Landrat) 

Unternehmen und Selbständigerwerbende sind vom Gesetz nicht negativ betroffen. Die Vereinba-
rung zwischen Vermieterschaft und Mieterschaft zur Senkung des Mietzinses erfolgt freiwillig. 

2.9. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

Wird nach dem Vernehmlassungsverfahren eingefügt.  

3. Anträge 

3.1. Beschluss 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat zu beschliessen: 

1. Das Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen an die Mieterinnen und Mie-
ter von Geschäftsräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-
19) wird abgelehnt.  

3.2. Abschreibung von Vorstössen des Landrats 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat die Abschreibung des folgenden Vorstosses: 

1. Motion 2020/226: Geschäftsmieten während Corona-Krise: Dreidrittels-Kompromiss 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Regierungsrats 

Der/die Präsident/in: 

Der/die Landschreiber/in: 

4. Anhang 

– Entwurf Landratsbeschluss 
– Entwurf Gesetz 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/541/art/4
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.1/art/58
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.1/art/58
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Landratsbeschluss 

über XXXX 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Das Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen an die Mieterinnen und Mie-
ter von Geschäftsräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-
19) wird abgelehnt. 

2. Die Motion 2020/226 «Geschäftsmieten während Corona-Krise: Dreidrittels-Kompro-
miss» wird abgeschrieben. 

 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrats 

Der Präsident: 

 

Die Landschreiberin: 
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